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SATZUNG DES AUDIT COMMITTEE DES 
VERWALTUNGSRATES DER JULIUS BÄR 

GRUPPE 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Satzung basiert auf den Statuten der Julius Bär Gruppe AG (das Unternehmen) und auf ihrem 

Organisations- und Geschäftsreglement (OGR). Sie definiert die Befugnisse, Pflichten und 

Verantwortlichkeiten des Audit Committee des Verwaltungsrates (ACB) des Unternehmens sowie seine 

Organisation und Berichterstattung. Zudem berücksichtigt sie die Richtlinien, die von der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht (FINMA) im Rundschreiben 2017/1 mit dem Titel «Corporate Governance – Banken» 

vorgegeben wurden. 

 

WICHTIGE ASPEKTE DIESER SATZUNG 

 

• Die Arbeit des ACB basiert auf international anerkannten Empfehlungen zu guten Praktiken für 

Corporate Governance. 

• In Kooperation mit Vertretern der Geschäftsleitung, dem Chief Risk Officer der Gruppe, dem Group 

General Counsel, der Leitung der internen Revisionsstelle und den externen Wirtschaftsprüfern 

untersucht das ACB auf regelmässiger Basis die Angemessenheit und Effektivität der internen 

Kontrollsysteme und berücksichtigt dabei das Risikoprofil der Bank. 

• Das ACB untersucht die Einhaltung der Grundsätze für faire und transparente Kommunikation von 

Finanzinformationen und die Einhaltung von Ad-hoc-Publizitätspflichten auf den relevanten 

Finanzmärkten. 

 

1. BEFUGNISSE, PFLICHTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN DES KOMITEES 

 

Laut den Statuten des Unternehmens kann der Verwaltungsrat die Vorbereitung und Umsetzung seiner 

Beschlüsse oder die Überwachung von Transaktionen auf Komitees oder einzelne Mitglieder übertragen.  

 

Das OGR des Unternehmens sieht die Einrichtung von Komitees des Verwaltungsrates vor.  

 

Die konkreten Befugnisse, Pflichten und Verantwortlichkeiten des ACB sind in den Statuten, im OGR und im 

Anhang dazu enthalten.  

 

Die Arbeit des ACB basiert auf international anerkannten Empfehlungen zu guten Praktiken für Corporate 

Governance. 
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1.1 INTERAKTION MIT DER GESCHÄFTSLEITUNG DER JULIUS BÄR GRUPPE AG, DEM CHIEF RISK 

OFFICER DER GRUPPE, DEM GROUP GENERAL COUNSEL, DER INTERNEN REVISIONSSTELLE UND 

EXTERNEN WIRTSCHAFTSPRÜFERN 

 
In Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, dem Chief Risk Officer der Gruppe und dem Group General 
Counsel, der Leitung der internen Revisionsstelle sowie den externen Wirtschaftsprüfern untersucht das 
ACB auf regelmässiger Basis die Angemessenheit und Effektivität der internen Kontrollsysteme und 
berücksichtigt dabei das Risikoprofil des Unternehmens und der Julius Bär Gruppe. Insbesondere 
untersucht und bewertet das ACB: 
 

• den Group Audit Plan der internen Revisionsstelle mindestens auf jährlicher Basis, seine 
Koordinierung mit dem Group Audit Plan der externen Wirtschaftsprüfer und seine Koordinierung 
mit dem Risikoprofil der Julius Bär Gruppe. Zu diesem Zweck können der Chief Risk Officer der 
Gruppe und der Group General Counsel als Berater für das ACB auftreten; 

• Budget und Personalausstattung der internen Revisionsstelle auf der Ebene des Unternehmens; 
• die Leistung der Leitung der internen Revisionsstelle. Zu diesem Zweck wird das ACB von seinem 

Vorsitzenden vertreten, dem der vollständige Verwaltungsrat die Zuständigkeit für alle Fragen mit 
Bezug zur vertraglichen Beziehung mit der Leitung der internen Revisionsstelle der Gruppe 
übertragen hat; 

• die Zusammenarbeit zwischen interner Revisionsstelle und externen Wirtschaftsprüfern; 
• Einhaltung von Gesetzen und Regulierungsvorschriften, Statuten, internen Vorschriften und 

Richtlinien. 
 
Mindestens einmal jährlich hat das ACB die Aufgabe, Umfang und Qualität der Arbeit und die 
Unabhängigkeit der externen Wirtschaftsprüfer sowie ihr Honorarvolumen zu untersuchen. Das Komitee 
muss seine Ergebnisse mit den externen Wirtschaftsprüfern besprechen.  
 
Die Geschäftsleitung, der Chief Risk Officer der Gruppe und der Group General Counsel, die Leitung der 
internen Revisionsstelle und die externen Wirtschaftsprüfer sind verpflichtet, den Vorsitzenden des ACB 
über jegliche ungewöhnlichen Ereignisse und Vorfälle zu informieren, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Komitees fallen. 
 
Das ACB stellt sicher, dass der Chief Risk Officer der Gruppe, der Group General Counsel, die Leitung der 
internen Revisionsstelle und die externen Wirtschaftsprüfer jederzeit direkten Zugang zum ACB haben. 
 
1.2 GESCHÄFTS- UND HALBJAHRESBERICHTE SOWIE ZWISCHENBERICHTE 
 

Das ACB hat die Aufgabe: 

 

• den konsolidierten Abschluss der Gruppe und die Geschäftsberichte (jährlich und halbjährlich) des 

Unternehmens zu untersuchen und zusammen mit der dazugehörigen Berichterstattung dem 

Verwaltungsrat zur Genehmigung und Freigabe zu unterbreiten;  

• Zwischenberichte des Unternehmens zusammen mit der dazugehörigen Berichterstattung zu 

untersuchen und ihre Veröffentlichung zu genehmigen; 

• die regulatorischen Berichte der externen Wirtschaftsprüfer zur Vorlage an den Verwaltungsrat zu 

untersuchen; 

• die Richtlinien für die Finanzberichterstattung festzulegen; 

• mit der Geschäftsleitung, der internen Revisionsstelle der Gruppe und externen Wirtschaftsprüfern 

mindestens einmal jährlich den konsolidierten Abschluss der Gruppe, die Geschäftsberichte 

(Gesamtjahr, Halbjahr und Zwischenberichte) sowie Umfang und Qualität der geleisteten 

Prüfungsarbeit und die Angemessenheit der internen Kontrollsysteme (finanziell und nicht-

finanziell) innerhalb der Julius Bär Gruppe zu diskutieren. Zu diesem Zweck können der Chief 
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Financial Officer oder der Chief Risk Officer der Gruppe sowie der Group General Counsel als 

Berater für das ACB auftreten; 

• auf Grundlage der vom Chief Financial Officer der Gruppe bereitgestellten Informationen und nach 

Konsultation mit der internen Revisionsstelle der Gruppe und den externen Wirtschaftsprüfern 

bedeutende Themen in Zusammenhang mit den anzuwendenden Bilanzierungsstandards zu 

bewerten; 

• auf Grundlage der von der Geschäftsleitung bereitgestellten Informationen diejenigen Bereiche der 

konsolidierten Abschlüsse, Geschäftsberichte und Zwischenberichte der Julius Bär Gruppe zu 

untersuchen, die Spielraum für erhebliche Interpretationen bieten, beispielsweise Rückstellungen für 

Kredit- und rechtliche Risiken sowie Restrukturierungsaufwendungen; 

• sich mit den wichtigsten Aspekten der Finanzberichterstattung der Gruppe vertraut zu machen. 

 

2. ORGANISATION DES KOMITEES 

 

Das ACB muss aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates des Unternehmens bestehen. 

 

Alle Mitglieder des ACB müssen das Kriterium der Unabhängigkeit nach der Definition der FINMA im 

Rundschreiben 2017/1 mit dem Titel «Corporate Governance – Banken» erfüllen und sicherstellen, dass sie 

über ausreichende Schulung im Hinblick auf ihre Kenntnisse über Finanzberichterstattung und Bilanzierung 

verfügen und zeitnah über wichtige Entwicklungen auf relevanten Gebieten informiert sind.  

 

Das ACB tritt mindestens einmal pro Quartal zusammen. Mindestens einmal pro Jahr diskutiert es seine 

Arbeit und eine Einschätzung der Ziele. Zu diesem Zweck kann das ACB Mitglieder des Verwaltungsrates 

konsultieren, die nicht Mitglieder des Komitees sind, insbesondere seinen Präsidenten. 

 

3. BERICHTERSTATTUNG 
 
Der Vorsitzende des ACB informiert den Verwaltungsrat des Unternehmens bei dessen Sitzung über die 
Arbeit des Komitees.  
 
Von ihm wird erwartet, in regelmässigem Kontakt mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates zu stehen. 

 
4. INKRAFTTRETEN 

 

Diese Satzung wurde vom ACB genehmigt und herausgegeben bei seiner Sitzung am 7. Dezember 2017 und 

trat zum 1. Januar 2018 in Kraft. Sie ersetzt die Version vom 1. Oktober 2009. 

 

 

 


